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1. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Telekom-Control-Kommission führt gemäß § 55 TKG 2003 ein Verfahren zur Zuteilung von 
Frequenzen im Frequenzbereich 3,4 - 3,6 GHz durch.  

1.1. Innerstaatliche Rahmenbedingungen 

Die vorliegende Ausschreibung erfolgt auf Basis des Telekommunikationsgesetzes 2003 
(TKG 2003) BGBl I Nr 70/2003 idF BGBl I Nr 96/2013. Anwendung finden daneben auch die in 
Österreich geltenden Verfahrensvorschriften, insbesondere das Allgemeine Verwaltungsver-
fahrensgesetz 1991 (AVG) BGBl Nr 51/1991 idF BGBl I Nr 33/2013. 

Die Zuständigkeit der Telekom-Control-Kommission für die Vergabe von Frequenzen nach § 55 
TKG 2003 ergibt sich aus § 54 Abs. 3 Z 2 iVm § 117 Z 10 TKG 2003. Gemäß § 54 Abs. 3 Z 2 
TKG 2003 ist die Regulierungsbehörde für die Frequenzzuteilung sowie für die Änderung und 
den Widerruf von Frequenzzuteilungen betreffend jene Frequenzen zuständig, hinsichtlich derer 
im Frequenznutzungsplan eine Festlegung gemäß § 52 Abs. 3 TKG 2003 (zahlenmäßige 
Beschränkung der Zuteilung) getroffen wurde. 

Diese Festlegung wurde hinsichtlich der gegenständlichen Frequenzbereiche mit Verordnung 
des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend die Frequenznutzung 
(BGBl II Nr 307/2005 idF BGBl II Nr 68/2011) getroffen. 

1.2. Frequenzzuteilungsverfahren 

Gemäß § 55 Abs. 1 TKG 2003 hat die Regulierungsbehörde die ihr überlassenen Frequenzen 
demjenigen Antragsteller zuzuteilen, der die allgemeinen Voraussetzungen des § 55 Abs. 2 Z 2 
TKG 2003 erfüllt und die effizienteste Nutzung der Frequenzen gewährleistet. Dies wird durch 
die Höhe des angebotenen Frequenznutzungsentgeltes festgestellt. 

Das Frequenzzuteilungsverfahren gliedert sich in zwei Stufen:  

1. Nach Einlangen der Anträge wird von der Regulierungsbehörde das Vorliegen der 
Voraussetzungen gemäß § 55 Abs. 2 Z 2 TKG 2003 geprüft (vgl. Kapitel 4.3). Jene 
Antragsteller, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen, werden gemäß § 55 Abs. 8 
TKG 2003 vom Frequenzzuteilungsverfahren ausgeschlossen.  

2. Die zweite Stufe wird in Form einer Auktion durchgeführt.  

1.3. Kollusion 

Das Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003) nimmt im Zusammenhang mit dem Verfahren 
zur Vergabe von Frequenzen mehrmals Bezug auf die Möglichkeit von Kollusion. 

§ 55 Abs. 8 TKG 2003 iVm § 55 Abs. 9 TKG 2003 normieren, dass für den Fall, dass Antrag-
steller vor oder während des Versteigerungsverfahrens kollusiv zusammenwirken, dies zum 
Ausschluss aus dem weiteren Verfahren führen kann. 

Die Regulierungsbehörde ist weiters berechtigt, die Ausschreibung aufzuheben und das 
Verfahren in jedem Stadium einzustellen, wenn kollusives Verhalten von Antragstellern 
festgestellt wird und ein effizientes, faires und nichtdiskriminierendes Verfahren nicht 
durchgeführt werden kann (§ 55 Abs. 12 Z 1 TKG 2003). 

Ebenso können Drohungen gegen Mitbewerber sowie öffentliche Bekanntgabe der Teilnahme 
an der Auktion, von Geboten oder Bietstrategien, und zwar auch bereits im Vorfeld des 
Versteigerungsverfahrens, zum Ausschluss aus dem Verfahren führen. 

Der Auktionator wird alle geeigneten Maßnahmen treffen, um kollusives Verhalten zu 
verhindern.  

Im Zusammenhang mit möglichen Kollusionstatbeständen wird auch auf die Bestimmungen des 
allgemeinen Wettbewerbsrechtes sowie auf § 168b StGB verwiesen. 
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1.4. Aufhebung der Ausschreibung, Einstellung des Verfahrens 

Die Regulierungsbehörde ist gemäß § 55 Abs. 12 TKG 2003 berechtigt, die Ausschreibung aus 
wichtigem Grund aufzuheben und das Verfahren in jedem Stadium aus wichtigem Grund 
einzustellen, insbesondere wenn 

1. die Regulierungsbehörde kollusives Verhalten von Antragstellern feststellt und/oder ein 
effizientes, faires und nichtdiskriminierendes Verfahren nicht durchgeführt werden kann; 

2. kein oder nur ein Antragsteller die Voraussetzungen gemäß § 55 Abs. 2 TKG 2003 
erfüllt; 

3. kein oder nur ein Antragsteller, der die Voraussetzungen gemäß § 55 Abs. 2 TKG 2003 
erfüllt, an der Ermittlung des höchsten Gebotes tatsächlich teilnimmt; 

4. das Verfahren ergibt, dass von den Antragstellern weniger Frequenzspektrum in 
Anspruch genommen wird, als zur Zuteilung vorgesehen ist. 

All das begründet keinen Anspruch auf Entschädigung; Amtshaftungsansprüche bleiben 
unberührt. 

Ein wichtiger Grund kann aus Sicht der ausschreibenden Behörde auch dann vorliegen, wenn 
auf Grund laufender Verfahren betreffend die Änderung der Eigentümerstruktur von für diese 
Ausschreibung relevanten Marktteilnehmern die Durchführung eines offenen, fairen und 
nichtdiskriminierenden Verfahrens nicht gewährleistet ist. 

1.5. Frequenzzuteilung 

Die Frequenzzuteilung erfolgt voraussichtlich binnen sechs Wochen nach Veröffentlichung des 
Auktionsergebnisses durch die Telekom-Control-Kommission. 

1.6. Überlassung von Frequenzen 

Gemäß § 56 Abs. 1 TKG 2003 ist die Überlassung von Nutzungsrechten für Frequenzen 
zulässig. Diese bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. Unter 
Überlassung ist sowohl der Verkauf der Frequenznutzungsrechte (ganz oder in Teilen) als auch 
eine Überlassung auf Zeit zu verstehen. 

1.7. Mitbenutzung nach TKG 2003 

Bereitsteller eines öffentlichen Kommunikationsnetzes sind zur Mitbenutzung von 
Antennentragemasten und Starkstromleitungsmasten gemäß § 8 Abs. 2 TKG 2003 berechtigt. 
Hinsichtlich weiterer Mitbenutzungsrechte wird auf die Regelungen des § 8 TKG 2003 
verwiesen. 
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2. Auktionsgegenstand 

2.1. Verfügbares Spektrum 

Zur Vergabe gelangt ein aus mehreren Teilen bestehendes Frequenzpaket mit den im Kapitel 
2.3 festgelegten technischen Nutzungsbedingungen. Das Spektrum ist nur regional, nämlich im 
Bundesland Kärnten verfügbar. 

2.2. Nutzungsbeginn und Nutzungsdauer 

Gemäß § 54 Abs. 11 TKG 2003 dürfen Frequenzen nur befristet zugeteilt werden. Die 
betroffenen Frequenzen werden mit Rechtskraft des Frequenzzuteilungsbescheides zugeteilt. 

Die Frequenzzuteilung ist bis 31.12.2019 befristet. 

2.3. Technische Nutzungsbedingungen 

Im Folgenden finden sich die technischen Nutzungsbedingungen. 

 Zur Verfügung stehendes Frequenzspektrum 2.3.1.

(1) Folgendes Frequenzspektrum steht im Bundesland Kärnten zur Verfügung: 

3438 - 3466 / 3538 - 3566 MHz und 

3410 - 3431 / 3510 - 3531 MHz 

 

(2) Im Sinne des § 52 Abs. 3 TKG 2003 ist im Frequenznutzungsplan (Anlage zur 

Frequenznutzungsverordnung idF BGBl. II Nr.068/2011) festgelegt, dass die Zuteilung 

von Frequenzen in den oben genannten Frequenzbereichen zahlenmäßig beschränkt ist. 

Damit ist gemäß § 54 Abs. 3 Z 2 TKG 2003 die Regulierungsbehörde für die Zuteilung 

dieses Frequenzspektrums zuständig. 

 Verwendungszweck 2.3.2.

(1) Das zur Verfügung stehende Frequenzspektrum ist nach Maßgabe der Entscheidung der 

Kommission vom 21. Mai 2008 (2008/411/EG) „zur Harmonisierung des Frequenzbandes 

3400 - 3800 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste 

erbringen“ zu verwenden. 

(2) Gemäß Artikel 3 obengenannter Entscheidung sind auch Richtfunkverteilsysteme 

zulässig. Richtfunkverteilsysteme sind digitale Funksysteme des festen Funkdienstes, die 

aus zentralen Funkstellen und Teilnehmerfunkstellen bestehen, die mit einer zentralen 

Funkstelle in Funkverbindung stehen. 

 Konkrete Nutzungsbedingungen 2.3.3.

 Grundsätzliche Festlegungen 2.3.3.1.

(1) Für die Frequenznutzung gelten allgemein die Bestimmungen der Vollzugsordnung für 

den Funkdienst (VO Funk) in der von der Weltfunkkonferenz WRC-12 beschlossenen 
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Fassung sowie insbesondere die Bestimmungen der unter Punkt 2.3.2 angeführten 

Entscheidung der Kommission. 

(2) Die Aufteilung im Frequenzbereich 3500 MHz sieht generell wie folgt aus: 

 3410 - 3494 MHz (im Folgenden als Unterband bezeichnet) 

gepaart mit  

 3510 - 3594 MHz (im Folgenden als Oberband bezeichnet) 

(3) Das zur Vergabe stehende Frequenzspektrum ist grundsätzlich in gepaarte Frequenz-

blöcke zu je 2 x 7 MHz (jeweils 7 MHz im Unterband und im Oberband) aufgeteilt. 

(4) Darüber hinaus gelten insbesondere die nachfolgenden Festlegungen. 

 Grundlegende technische Merkmale der Richtfunkverteilsysteme 2.3.3.2.

(1) Für Richtfunkverteilsysteme gelten die in der Funk-Schnittstellenbeschreibung FSB-

RR039 festgesetzten technischen Merkmale. 

(2) Die Funknetz-Planung ist von den Betreibern unter Berücksichtigung der im ECC Report 

33 enthaltenen Grundsätze durchzuführen. Der ECC Report 203 enthält nähere Angaben 

zu den möglichst wenig einschränkenden technischen Bedingungen (Least Restrictive 

Technical Conditions, LRTC) in diesem Frequenzbereich wie z.B. Frequenzblock-

Entkopplungsmasken (Block Edge Masks, BEM). 

 Kanalraster, Duplex-Frequenzen und prinzipielle Zuteilungskriterien 2.3.3.3.

(1) Die Frequenzzuteilungen sind unter Zugrundelegung des Kanalrasters gemäß Annex B 

der CEPT/ERC Empfehlung CEPT/ERC/REC 14-03 durchzuführen. 

(2) Die verfügbaren Duplex-Frequenzen können zu Duplex-Frequenzblöcken zusammen-

gefasst werden. Dabei wären insbesondere auch die Vorzugsfrequenzregelungen laut 

Punkt 2.3.3.4 und 2.3.3.5 zu berücksichtigen. 

 Trägerleistung, Strahlungsleistung, Leistungsflussdichte 2.3.3.4.

(1) Unbeschadet der in der Funk-Schnittstellenbeschreibung FSB-RR039 festgesetzten 

maximalen HF-Leistungen und HF-Strahlungsleistungen ist die HF-Leistung bzw. HF-

Strahlungsleistung an Regionsgrenzen innerhalb des Bundesgebietes sowie an den 

Staatsgrenzen so zu begrenzen, dass die zulässigen Leistungsflussdichten gemäß den 

nachfolgenden Punkten 2.3.3.4.1 und 2.3.3.4.2 nicht überschritten werden. 

(2) Die Berechnung der spektralen Leistungsflussdichte erfolgt auf der Grundlage des 

Ausbreitungsmodells gemäß ITU-Empfehlung ITU-R P.452-8, jedoch nur unter 

Berücksichtigung der Freiraumausbreitung. 

2.3.3.4.1. Leistungsflussdichte an Regionsgrenzen innerhalb des Bundesgebietes 

(1) Innerhalb des Bundesgebietes darf die von einem Richtfunkverteilsystem erzeugte 

spektrale Leistungsflussdichte (PFD) in der benachbarten Region in einer Entfernung von 

7,5 km, gemessen von der Grenze der Region, für welche die Frequenzzuteilung erfolgt, 

höchstens -122 dBW/(MHz*m2) betragen. 
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(2) Die Regelung gemäß Absatz (1) gilt nur, wenn die Frequenzzuteilung in benachbarten 

Regionen an unterschiedliche Betreiber erfolgt. 

(3) Vereinbarungen von Betreibern, an die in benachbarten Regionen die gleichen 

Frequenzen zugeteilt werden, sind im Hinblick auf Änderungen der in Absatz (1) 

genannten Maximalwerte für die Leistungsflussdichte an den Regionsgrenzen zulässig 

und im Sinne einer effizienten Frequenznutzung zu unterstützen. 

(4) Betreiber, an die in benachbarten Regionen die gleichen Frequenzen zugeteilt werden, 

sind zur Optimierung der Frequenznutzung zu verpflichten. Die Errichtung von zentralen 

Funkstellen innerhalb einer Entfernung von 7,5 km von der Regionsgrenze ist gegenseitig 

abzustimmen, wobei die Standorte der zentralen Funkstellen und die Funknetzplanung 

(im Hinblick auf die verwendete Polarisation und/oder die in den einzelnen Sektoren 

genutzten Teilfrequenzen) zu berücksichtigen sind. 

2.3.3.4.2. Leistungsflussdichte an den Staatsgrenzen 

Im Bereich der Staatsgrenzen darf die von einem Richtfunkverteilsystem erzeugte spektrale 

Leistungsflussdichte (PFD) folgende Werte nicht übersteigen: 

(1) Vorzugsfrequenz -122 dBW/(MHz*m2) in einer Entfernung von 15 km von der Staats-

grenze im Inneren des Nachbarlandes. 

(2) Nicht-Vorzugsfrequenz -122 dBW/(MHz*m2) an der Staatsgrenze. 

 Frequenznutzung im Bereich der Staatsgrenzen, Vorzugsfrequenzen 2.3.3.5.
und Nicht-Vorzugsfrequenzen 

(1) Die unter diesem Punkt angegebenen Grenzwerte können abgeändert werden, wenn dies 

auf Grund der Ergebnisse allfälliger zusätzlicher Koordinierungsverfahren möglich ist, die 

von der Fernmeldebehörde nach den zukünftig möglichen Vorgaben der einschlägigen 

europäischen Gremien und/oder gemäß bi- oder multilateralen Vereinbarungen mit den 

betroffenen ausländischen Fernmeldeverwaltungen durchgeführt werden. 

(2) Vereinbarungen von inländischen Betreibern mit entsprechenden Betreibern in 

Nachbarstaaten im Hinblick auf individuelle Änderungen für den Bereich der Staats-

grenzen sind zulässig. Diese bedürfen jedoch der Zustimmung der betreffenden 

Fernmeldeverwaltungen. Die genaueren Bestimmungen sind den jeweils geltenden 

Vereinbarungen (siehe entsprechende Anhänge) zu entnehmen. 

(3) Vorzugsfrequenzen sind Frequenzen, die ohne vorherige Koordination mit den 

betroffenen Nachbarländern benutzt werden können, sofern die Bedingungen gemäß 

Punkt 2.3.3.4.2 Absatz (1) eingehalten werden. 

(4) Nicht-Vorzugsfrequenzen sind Frequenzen, die ohne vorherige Koordination mit den 

betroffenen Nachbarländern benutzt werden können, sofern die Bedingungen gemäß 

Punkt 2.3.3.4.2 Absatz (2) eingehalten werden. 

(5) Soll von einer geplanten Funkanlage die nach Absatz (3) oder (4) festgelegte spektrale 

Leistungsflussdichte überschritten werden oder ist für bestimmte Grenzgebiete keine 

Festlegung betreffend Vorzugs- bzw. Nicht-Vorzugsfrequenzen getroffen, ist vor der 

Inbetriebnahme dieser Funkanlage standortbezogen eine Einzel-Koordinierung mit den 
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betroffenen Nachbarverwaltungen im Wege über die zuständige Fernmeldebehörde  

I. Instanz zu veranlassen. 

(6) Vorzugsfrequenzen in den Grenzgebieten: 

Grenzgebiet zu 

Anfangs- und Endpunkte des 

Verlaufes der Staatsgrenze, für die 

die Vorzugsfrequenzregelung gilt 

 von bis 

Nummern der Vorzugsfrequenz-

blöcke entsprechend dem  

7 MHz-Kanalraster laut  

CEPT/ ERC/REC 14-03 Annex B 

Schweiz 

(Zweiländerfall) 

10° 24‘ Ost 

46° 59‘ Nord 

09° 48‘ Ost 

47° 02‘ Nord 

2, 5, 6, 10, 11, 12 

Schweiz und 

Liechtenstein 

(Dreiländerfall) 

09° 48‘ Ost 

47° 02‘ Nord 

09° 40‘ Ost 

47° 23‘ Nord 

5, 6, 11, 12 

Schweiz und 

Deutschland 

(Dreiländerfall) 

09° 40‘ Ost 

47° 23‘ Nord 

09° 46‘ Ost 

47° 35‘ Nord 

1, 2, 11, 12 

Deutschland  

(Zweiländerfall) 

09° 46‘ Ost 

47° 35‘ Nord 

13° 49‘ 30“ Ost 

48° 38‘ Nord 

1, 2, 7, 8, 11, 12 

Deutschland und 

Tschechische 

Republik 

(Dreiländerfall) 

13° 49‘ 30“ Ost 

48° 38‘ Nord 

14° 01‘ Ost 

48° 41‘ 30“ Nord 

Keine Festlegung betreffend 

Vorzugs- bzw. Nicht-

Vorzugsfrequenzen 

Tschechische 

Republik 

(Zweiländerfall) 

14° 01‘ Ost 

48° 41‘ 30“ Nord 

16° 47‘ 30“ Ost 

48° 43‘ Nord 

1, 2, 5, 7, 8, 11 

Tschechische 

Republik und 

Slowakei 

(Dreiländerfall) 

16° 47‘ 30“ Ost 

48° 43‘ Nord 

16° 54‘ Ost 

48° 29‘ Nord 

2, 5, 8, 11 

Slowakei 

(Zweiländerfall) 

16° 54‘ Ost 

48° 29‘ Nord 

17° 04‘ Ost 

48° 07‘ 30“ Nord 

2, 5, 6, 8, 11, 12 
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Slowakei und 

Ungarn 

(Dreiländerfall) 

17° 04‘ Ost 

48° 07‘ 30“ Nord 

17° 05‘ Ost 

47° 52‘ 30“ Nord 

2, 5, 8, 11 

Ungarn 

(Zweiländerfall) 

17° 05‘ Ost 

47° 52‘ 30“ Nord 

16° 15‘ Ost 

46° 58‘ Nord 

2, 5, 7, 8, 10, 11 

Ungarn und 

Slowenien 

(Dreiländerfall) 

16° 15‘ Ost 

46° 58‘ Nord 

15° 59‘ Ost 

46° 46‘ Nord 

2, 5, 8, 11 

Slowenien 

(Zweiländerfall) 

15° 59‘ Ost 

46° 46‘ Nord 

13° 55‘ Ost 

46° 31‘ 30“ Nord 

2, 5, 6, 8, 11, 12 

Italien 

(Zwei- und 

Dreiländerfälle) 

13° 55‘ Ost 

46° 31‘ 30“ Nord 

10° 24‘ Ost 

46° 59‘ Nord 

Keine Festlegung betreffend 

Vorzugs- bzw. Nicht-

Vorzugsfrequenzen 

 Nutzungsänderungen, zusätzliche Nutzungsbeschränkungen 2.3.3.6.

Von der Fernmeldebehörde können zum Schutz von bestehenden oder geplanten Funkdiensten 

im Ausland für einzelne Frequenzen oder Grenzregionen Nutzungsänderungen oder 

zusätzliche Nutzungsbeschränkungen verfügt werden. 

 Bedingungen für die Zuordnung der Übertragungsrichtungen 2.3.3.7.

(1) Wird das Frequency Division Duplexverfahren (FDD) verwendet, gelten im Hinblick auf die 

Zuordnung der Ober- bzw. Unterbandfrequenzen zu den Übertragungsrichtungen 

folgende Bedingungen: 

 a) Übertragungsrichtung zentrale Funkstelle zu Teilnehmerfunkstelle: 

  Aussendungen ausschließlich im Oberband. 

 b) Übertragungsrichtung Teilnehmerfunkstelle zu zentraler Funkstelle: 

  Aussendungen ausschließlich im Unterband. 

(2) Wird das Time Division Duplexverfahren (TDD) verwendet, sind die Festlegungen 

hinsichtlich der spektralen Leistungsflussdichte gemäß Punkt 2.3.3.4 und 2.3.3.5 in jedem 

Fall einzuhalten. 

 Zusätzliche Schutzabstände zwischen Frequenzblöcken 2.3.3.8.

(1) Verluste von nutzbarem Frequenzspektrum, die durch allenfalls erforderliche 

Schutzabstände entstehen, die größer als die von vornherein eingeplanten 

Schutzabstände sind, gehen zu Lasten jenes Betreibers, dessen Nutzungsart den 

zusätzlichen Schutzabstand in frequenzmäßiger und geographischer Hinsicht erfordert.  
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(2) Insbesondere hat der Betreiber jener Funkanlagen, die das TDD-Duplexverfahren 

verwenden, im Fall von Störungen, die trotz Einhaltung der Festlegungen hinsichtlich der 

spektralen Leistungsflussdichte gemäß Punkt 2.3.3.4 und 2.3.3.5 an Funkanlagen, die 

das FDD-Duplexverfahren verwenden, geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der 

Störungen zu ergreifen. 

(3) Den Betreibern wäre zur Vermeidung von Frequenzverlusten zu empfehlen, die Funknetz-

Planung gegenseitig abzustimmen (siehe Punkt 2.3.3.4.1 Absatz (4)). 

 Quartalsmäßige Meldung der Funkstellen 2.3.3.9.

Die Daten über die in Betrieb befindlichen Funkstellen sind vierteljährlich dem Frequenzbüro 

und der Regulierungsbehörde zu übermitteln. Nach erfolgter Frequenzzuteilung durch die 

Regulierungsbehörde werden den Betreibern die Details zum Datenformat durch das BMVIT 

zur Verfügung gestellt. 

 Sonstige internationale Grundlagen für die Frequenzplanung und 2.3.3.10.
Frequenznutzung 

(1) Die nachstehend angeführten von der Europäischen Konferenz der Post- und 

Fernmeldeverwaltungen (CEPT) herausgegebenen Dokumente sind ebenfalls als 

Grundlagen für die Frequenzplanung und Frequenznutzung zu betrachten: 

 ECC Entscheidung ECC/DEC/(11)06 

 ECC Entscheidung ECC/DEC/(07)02 

 ECC Empfehlung ECC/REC/(04)05 

 CEPT/ERC Empfehlung CEPT/ERC REC14-03 

 CEPT Report 49 

 ECC Report 203 

 ECC Report 100 

 ECC Report 76 

 ECC Report 33 

Diese Dokumente sind auf der Internetseite des European Communication Office unter 

http://www.cept.org/eco/deliverables (unter „ECO Document database“) oder 

http://www.ecodocdb.dk/ veröffentlicht. 

(2) ETSI-Standards sind unter der Adresse http://www.etsi.org verfügbar. 

 Zu schützende Peilerstandorte 2.3.3.11.

(1) Zum Schutz der stationären Peilempfangsanlagen der Fernmeldebehörden darf an diesen 

Standorten der durch die Sendeanlagen verursachte Spitzenwert der Feldstärke, 

gemessen mit der jeweiligen systemspezifischen Bandbreite, den Wert von 105 dBµV/m 

nicht überschreiten. 

(2) Die aktuelle Liste der Standorte der zu schützenden Peilerstandorte ist im OFB-InfoLetter 

http://www.cept.org/eco/deliverables
http://www.ecodocdb.dk/
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02/20121  auf der Internetseite des bmvit unter http://www.bmvit.gv.at (Telekommunikation 

/ Publikationen / OFB-Informationsblätter) veröffentlicht. 

2.4. Versorgungspflichten 

Mit der Zuweisung von Nutzungsrechten an den zu vergebenden Frequenzen sind folgende 
Versorgungspflichten verbunden: 

Es sind an zumindest 8 Standorten Basisstationen mit diesen Frequenzen zu betreiben. 

Diese Versorgungsverpflichtung ist bis spätestens 30.06.2015 zu erreichen. Ab diesem 
Zeitpunkt darf die Mindestanzahl an betriebenen Standorten bis zum Ende der Nutzungsdauer 
der Frequenzen nicht unterschritten werden. 

Zur Überprüfung der Versorgungspflicht sind vom Zuteilungsinhaber jährlich jeweils am 15.07. 
folgende Unterlagen in elektronischer Form an die Telekom-Control-Kommission zu übermitteln:  

 Aufstellung aller Basisstationen inkl. der geokodierten Daten (GIS-Format) 

 Kartendarstellung der versorgten Gebiete (GIS-Format)  

 Kopie der Betriebsbewilligung(en) inklusive einer aktuellen Liste der in 
Betrieb befindlichen Standorte 

Die erstmalige Übermittlung hat am 15.07.2015 zu erfolgen. 

Im Falle des Nichterreichens des oben genannten und zur Anwendung kommenden 
Versorgungsgrades hat der Betreiber für jeden zu wenig betriebenen Standort eine 
Pönalzahlung von 25.000,- Euro zu entrichten. Pönalzahlungen sind so lange jährlich fällig, bis 
die Mindestanzahl an betriebenen Standorten erreicht ist. Pönalzahlungen sind auch dann fällig, 
wenn die Mindestanzahl an betriebenen Standorten zwar in der Vergangenheit erreicht wurde, 
aber bei einer späteren Überprüfung festgestellt wird, dass sie wieder unterschritten wird. 

Wird bis zum 30.06.2015 auf das Frequenznutzungsrecht verzichtet, so ist eine Pönalzahlung 
von 10.000,- Euro zu leisten. 

 

                                                

1
 siehe http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/publikationen/infoblaetter/downloads/022012.pdf 

http://www.bmvit.gv.at/
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3. Das Auktionsverfahren 

Bei der Auktion berücksichtigt werden nur Gebote jener Antragsteller, die nicht gemäß § 55 
Abs. 8 TKG 2003 vom Frequenzzuteilungsverfahren ausgeschlossen wurden. 

Die Auktion wird in Form einer verdeckten Zweitpreisauktion (Second-Price-Sealed-Bid-Auction) 
durchgeführt. Das Gebot ist bereits mit dem Antrag abzugeben. Später einlangende Gebote 
(bzw. Änderungen) werden nicht berücksichtigt. Ein Gebot ist valide, wenn es zumindest so 
hoch ist wie das Mindestgebot von 6.300,- Euro und wenn es im vollen Umfang (siehe Kapitel 
4.3.5) besichert ist. 

Den Zuschlag erhält derjenige Bieter, der das höchste valide Gebot abgeben hat. Haben zwei 
oder mehr Bieter den gleichen Höchstbetrag geboten, erhält jener Bieter den Zuschlag, der als 
erster den Antrag eingebracht hat (dh dessen Antrag zuerst bei der Behörde eingelangt ist). 
Treffen mehrere Anträge mit gleichem Höchstgebot gleichzeitig bei der Behörde ein, so 
entscheidet das Los. 

Der vom Gewinner zu entrichtende Preis bestimmt sich als: 

 der höchste Gebotsbetrag, falls zwei oder mehrere Bieter den gleichen 

Höchstbetrag geboten haben, oder 

 der zweithöchste Gebotsbetrag, falls nur ein Bieter den Höchstbetrag geboten 

hat, oder 

 das Mindestgebot, falls nur ein Bieter ein valides Gebot abgegeben hat. 

Die Telekom-Control-Kommission nimmt in Aussicht, das Ergebnis der Auktion auf der Website 
der Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH (www.rtr.at/frequenzen) zu veröffentlichen. 
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4. Zuteilungsverfahren 

4.1. Verfahrensablauf und Zeitplan 

Wie bereits in Kapitel 1.2 erwähnt, gliedert sich das Frequenzzuteilungsverfahren in zwei 
Stufen. In der ersten Stufe erfolgt gemäß § 55 Abs. 1 iVm Abs. 2 Z 2 TKG 2003 die Prüfung 
hinsichtlich des Vorliegens der in § 55 Abs. 2 Z 2 TKG 2003 genannten Kriterien. Jene 
Antragsteller, welche die Voraussetzungen des § 55 Abs. 2 Z 2 TKG 2003 nicht erfüllen, 
werden gemäß § 55 Abs. 8 TKG 2003 vom Frequenzzuteilungsverfahren ausgeschlossen. Die 
zweite Stufe wird in Form einer Auktion durchgeführt. 

 

Im Folgenden sind die zeitlichen Eckpunkte des Vergabeverfahrens aufgelistet.  

 

Aktivität Termin 

Veröffentlichung der Ausschreibung und Beginn 
der Antragsfrist 

27.03.2014 

Einlangen der Fragen  10.04.2014, 12:00 (Ortszeit) 

Fragenbeantwortung TKK voraussichtlich 24.04.2014 

Ende der Ausschreibungs- und Antragsfrist (Gebot 
ist bereits mit dem Antrag abzugeben) 

02.06.2014 12:00 (Ortszeit) 

Frequenzzuteilung voraussichtlich bis Juli 2014 

Tabelle 1: Zeitplan des Vergabeverfahrens 

 

4.2. Anforderungen im Vergabeverfahren 

 Rechtspersönlichkeit des Antragstellers 4.2.1.

Der Antragsteller muss Rechtspersönlichkeit haben und voll handlungsfähig im Sinne von 
§ 9 AVG sein.  

 Verbundene Unternehmen 4.2.2.

 

1. Die Antragstellung mehrerer Unternehmen, die konzernmäßig im Sinne des § 228 iVm 
§ 244 UGB bzw. § 15 AktG und § 115 GmbHG bzw. in der in § 7 KartG 2005 
beschriebenen Form (mittelbar oder unmittelbar) miteinander verbunden sind, ist nicht 
zulässig. 

Dasselbe gilt, wenn Antragsteller sonst in einer Weise verbunden sind, aufgrund derer 
ein Antragsteller unmittelbar oder mittelbar einen wettbewerblich erheblichen Einfluss 
auf den anderen Antragsteller ausüben kann (z.B. durch Syndikats- oder 
Kooperationsverträge, Übernahmeverträge etc., und zwar auch bereits vor Vorliegen der 
erforderlichen Genehmigungen). 

Ob ein wettbewerblich erheblicher Einfluss gegeben ist, ist im konkreten Einzelfall zu 
prüfen. Ein solcher liegt aber jedenfalls bei Vorliegen bedeutender Beteiligungen im 
Sinne der §§ 91ff BörseG vor. 

2. Eine Bewerbung von Unternehmen, an denen mehrere, bereits auf dem 
österreichischen Mobilfunkmarkt tätige Unternehmen beteiligt sind (z.B. 
Gemeinschaftsunternehmen), ist nur zulässig bei Vorliegen der im Einzelfall 
erforderlichen, sich aus dem Kartellrecht ergebenden wettbewerbsrechtlichen 
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Unbedenklichkeit bzw. allfälliger Genehmigungen, wobei auch in diesem Fall die 
Regelungen in Punkt 1 gelten. 

 

Bei der Beurteilung des Einzelfalles ist auch zu berücksichtigen, ob die Antragsteller sich 
gegebenenfalls in einem Zusammenschluss- oder Entflechtungsprozess befinden. In diesem 
Fall sind vor allem bereits getroffene Entscheidungen der Wettbewerbsbehörden (sowohl 
national als auch auf EU-Ebene) zu berücksichtigen (zum Beispiel die in den Genehmigungen 
enthaltenen Auflagen hinsichtlich des Vollzuges des Zusammenschlusses etc.).  

Für den Fall, dass sich zwei oder mehrere in der oben beschriebenen Weise verbundene 
Antragsteller um Frequenzen bewerben, wird jener Antragsteller zur Teilnahme an der Auktion 
zugelassen, der den Antrag zuerst eingebracht hat. Bei Einbringung am selben Tag erfolgt die 
Entscheidung darüber, welcher Antragsteller zur Frequenzauktion zugelassen wird, durch Los. 

 Veränderungen in der Eigentümerstruktur 4.2.3.

Ein Wechsel in der Person des Antragstellers oder jegliche – auch indirekte oder mittelbare – 
wesentliche Änderung der Beteiligungsverhältnisse am Antragsteller während des Verfahrens 
bedarf der Zustimmung der Regulierungsbehörde. Die Zustimmung ist dann zu erteilen, wenn 
auch nach Durchführung der Änderung die volle wettbewerbliche Unabhängigkeit des 
Unternehmens von anderen Antragstellern gegeben ist. Als wesentliche Änderung ist jedenfalls 
eine Änderung (Überschreiten der prozentmäßigen Schwellen in §§ 91ff BörseG) oder der 
erstmalige Erwerb einer bedeutenden Beteiligung in sinngemäßer Anwendung der §§ 91ff 
BörseG – mit Ausnahme bloßer Finanzbeteiligungen – anzusehen. Erfolgt trotz nicht erteilter 
Zustimmung durch die Telekom-Control-Kommission ein Wechsel in der Person des 
Antragstellers oder eine Änderung der Beteiligungsverhältnisse, führt dies zum Ausschluss des 
betroffenen bzw. der betroffenen Unternehmen vom Vergabeverfahren. 

Der Antragsteller hat die Telekom-Control-Kommission im Antrag über alle anhängigen oder zu 
erwartenden kartellbehördlichen Verfahren, welche die Eigentümerstruktur betreffen, zu 
unterrichten und allfällige Entscheidungen in diesem Zusammenhang vollständig dem Antrag 
anzuschließen. Sämtliche in Erfüllung derartiger Verpflichtungen erfolgenden Änderungen der 
Eigentümerstruktur sind der Telekom-Control-Kommission auch nach Antragstellung umgehend 
bekannt zu geben. 

Hinsichtlich der Veränderung in der Eigentümerstruktur von Unternehmen, denen Frequenz-
nutzungsrechte in einem Verfahren gemäß § 55 TKG 2003 zugeteilt wurden, wird auf die 
Bestimmung des § 56 Abs. 2 TKG 2003 verwiesen. 

 Rechte an Antragsunterlagen 4.2.4.

Mit dem Antrag auf Frequenzzuteilung stimmt der Antragsteller unwiderruflich zu, dass die 
Telekom-Control-Kommission alle im Zusammenhang mit dem Antrag erteilten Informationen 
und überlassenen Unterlagen für die Zwecke des Verfahrens und die Überprüfung der 
Einhaltung des Bescheides und alle sonst mit der Frequenzzuteilung zusammenhängenden 
Verfahren uneingeschränkt verwenden darf. 

 Abklärungen 4.2.5.

Für Zwecke der Vorbereitung ihres Antrages können jene Interessenten, die für die 
Zurverfügungstellung der Ausschreibungsunterlage einen Kostenersatz in der Höhe von  
300,- Euro geleistet haben, allfällige Fragen zur Ausschreibungsunterlage im Rahmen einer 
Fragerunde mit der Telekom-Control-Kommission klären. Die Telekom-Control-Kommission 
behält sich vor, im Einzelfall zu entscheiden, ob eine Frage beantwortet wird. 

Fragen können an die Telekom-Control-Kommission ausschließlich per E-Mail an tkfreq@rtr.at 
mit dem Betreff: „F 3/13 – Fragen zur Ausschreibung“ bis 10.04.2014, 12:00 Uhr Ortszeit 
(Datum und Uhrzeit des Einlangens) gerichtet werden. Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt 
schriftlich voraussichtlich bis 24.04.2014 (Datum der Versendung). 
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Die an die Telekom-Control-Kommission gerichteten Fragen werden gesammelt und ohne 
Nennung der Anfragenden gemeinsam mit den Antworten an alle oben genannten 
Interessenten weitergeleitet. 

Ist es aus Sicht der Telekom-Control-Kommission notwendig oder zweckmäßig, mit den 
Antragstellern Fragen abzuklären, so erklärt sich der Antragsteller mit der Antragstellung 
unwiderruflich bereit, diese innerhalb der von der Telekom-Control-Kommission im Einzelfall 
gesetzten angemessenen Frist zu beantworten und die verlangten Informationen nach-
zureichen. 

 Erhebungen – Berater 4.2.6.

Die Telekom-Control-Kommission kann sich in diesem Ausschreibungsverfahren bei ihren 
Ermittlungen und Erhebungen von Beratern unterstützen lassen (§ 55 Abs. 11 TKG 2003). Dies 
betrifft unter anderem (aber keinesfalls ausschließlich) Erhebungen im Zusammenhang mit den 
oben in Kapitel 4.2.5 genannten Abklärungen, Erhebungen im Zusammenhang mit der Prüfung 
der Eignungskriterien gemäß § 55 Abs. 2 Z 2 TKG 2003 und die Unterstützung beim 
Versteigerungsverfahren. 

 Akteneinsicht 4.2.7.

Allen Antragstellern ist auf Verlangen die Akteneinsicht in gleichem Umfang zu gewähren. Von 
der Akteneinsicht sind Aktenbestandteile ausgenommen, insoweit deren Einsichtnahme eine 
Schädigung berechtigter Interessen einer Partei oder dritter Personen oder eine Gefährdung 
der Aufgaben der Behörde herbeiführen oder den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen 
würde. Gegen die Verweigerung der Akteneinsicht ist kein abgesondertes Rechtsmittel zulässig 
(§ 17 AVG). 

Die Telekom-Control-Kommission anerkennt, dass im vorliegenden Verfahren zahlreiche 
Informationen zur Verfügung gestellt werden, deren Einsichtnahme eine Schädigung berech-
tigter Interessen einer Partei oder dritter Personen herbeiführen kann. Ferner können Informa-
tionen Gegenstand des Verfahrens sein, deren Einsichtnahme durch die Parteien eine 
Gefährdung der Aufgaben der Behörde herbeiführen oder den Zweck des Verfahrens beein-
trächtigen würde. Die Telekom-Control-Kommission behält sich daher vor, die betreffenden 
Aktenbestandteile von der Akteneinsicht auszunehmen. 

Insbesondere geht die Telekom-Control-Kommission davon aus, dass im Hinblick auf die 
Möglichkeit kollusiven Verhaltens die Bekanntgabe der Antragsteller vor Abschluss der Auktion 
den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen könnte. Daher nimmt die Telekom-Control-
Kommission von einer Bekanntgabe der Antragsteller Abstand, diese Information steht vor 
Abschluss der Auktion auch nicht im Wege der Akteneinsicht zur Verfügung. Nach Ende der 
Auktion werden den Antragstellern alle Informationen unter Berücksichtigung von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen zugänglich gemacht. 

Um die Vertraulichkeit der vom Antragsteller zur Verfügung gestellten sensiblen Informationen 
zu gewährleisten, haben die Antragsteller in den Anträgen jene Daten, bei denen es sich aus 
ihrer Sicht um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse handelt, zu kennzeichnen. Daneben ist ein 
Exemplar des Antrages in einer um Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse bereinigten Version 
einzureichen, wobei erkenntlich sein muss, dass es sich um eine bereinigte Version handelt. 
Die Telekom-Control-Kommission behält sich darüber hinaus vor, weitere Aktenbestandteile im 
Sinne des § 17 Abs. 3 AVG von der Akteneinsicht auszunehmen. Ebenso behält sich die 
Telekom-Control-Kommission vor, Aktenbestandteile, die von den Antragstellern als Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnis bezeichnet wurden, der Akteneinsicht zugänglich zu machen, wenn 
dadurch eine Schädigung berechtigter Interessen einer Partei oder dritter Personen oder eine 
Gefährdung der Aufgaben der Behörde nicht zu erwarten ist. 

Auf § 125 TKG 2003 sowie auf das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes Zl. 2002/03/0273 
vom 25. Februar 2004 betreffend Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wird hingewiesen. 
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Die Antragsteller verpflichten sich, Informationen über andere Antragsteller, die sie aufgrund 
dieses Verfahrens erlangen, ausschließlich für die Zwecke dieses Verfahrens zu verwenden 
und nicht öffentlich bekannt zu geben. 

 Veröffentlichung 4.2.8.

Die Telekom-Control-Kommission beabsichtigt, die Ergebnisse der Auktion auf der Website der 
Regulierungsbehörde bekannt zu gegeben.  

4.3. Informationen im Antrag 

Gemäß § 55 Abs. 1 TKG 2003 hat die Regulierungsbehörde die ihr überlassenen Frequenzen 
demjenigen Antragsteller zuzuteilen, der die allgemeinen Voraussetzungen des Abs. 2 Z 2 leg 
cit erfüllt. 

Für die Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen gemäß § 55 Abs. 2 Z 2 TKG 2003 ist 
der Einblick in die Organisation des Antragstellers erforderlich. Unter anderem sind genaue 
Angaben über die Rechts- und Finanzsituation sowie die Eigentümerstruktur zu machen.  

 Informationen zum Antragsteller 4.3.1.

Die Antragsunterlagen haben (wenn anwendbar) folgende Informationen zum Antragsteller zu 
enthalten: 

a) Name (Firma), Sitz (Anschrift), Datum und Ort der Gründung, samt aktuellem Auszug 
aus dem Firmenbuch bzw. vergleichbarem im jeweiligen Sitzstaat geführten und dem 
österreichischen Firmenbuch entsprechenden Register; 

b) Art und Anzahl der Kapitalanteile, Nennwert der Kapitalanteile und mit jeder Art von 
Anteilen verbundene Stimm- und Dividendenrechte; 

c) gezeichnetes Kapital je Art von Kapitalanteilen sowie genaue Angaben über 
Gesellschafter zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrages sowie sämtliche vorherseh-
bare Veränderungen in dieser Hinsicht; 

d) Anzahl, Wert und Rechte (einschließlich Umtauschrechte) in Bezug auf sämtliche 
Optionen, Berechtigungsscheine, Vorzugsaktien oder Anleihekapital sowie andere vom 
Antragsteller ausgegebene Wertpapiere; 

e) der Gesellschaftsvertrag (die Satzung) in der derzeit geltenden Fassung; 

f) Beschreibung der Geschäftstätigkeit; 

g) Name des vom Antragsteller benannten Zustellungsbevollmächtigten, der die 
Anforderungen nach § 9 Zustellgesetz erfüllt, unter Angabe von Telefon- und 
Faxnummern sowie Post- und E-Mail-Adressen (vgl. auch Kapitel 4.3.8); 

h) alle anderen Belange, deren Mitteilung oder Verschweigen die Entscheidung der 
Telekom-Control-Kommission bei der vor der Zuteilung von Frequenzen vorzu-
nehmenden Überprüfung iSd § 55 Abs. 2 Z 2 TKG 2003 wesentlich beeinflussen 
können. 

Sollten die oben genannten Informationen nicht vollständig beigebracht werden, wird die 
Telekom-Control-Kommission, sofern sie dies für die Feststellung des entscheidungsrelevanten 
Sachverhalts für erforderlich erachtet, die notwendigen Informationen nachfordern. Die 
Telekom-Control-Kommission wird in diesem Zusammenhang ferner zusätzliche Informationen 
verlangen, falls sie dies für die Feststellung des entscheidungsrelevanten Sachverhalts für 
erforderlich erachtet. 
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 Informationen zu Gesellschaftern, Aktionären udgl. des Antragstellers 4.3.2.

Für jeden Gesellschafter oder Aktionär, sowie für jeden Inhaber von Optionen, Berechtigungs-
scheinen, Vorzugsaktien, Anleihekapital oder anderen vom Antragsteller ausgegebenen 
Wertpapieren sind die unter 4.3.1 lit. a) bis d) (wobei die unter d) geforderten Angaben anstatt 
auf den Antragsteller auf das gegenständliche Unternehmen zu beziehen sind) sowie f) und h) 
genannten Informationen (falls anwendbar) zu übermitteln.  

Weiters ist für jeden dieser Berechtigten zu beschreiben bzw. anzugeben: 

i) Beziehung zum Antragsteller (z.B. Anzahl und Art der gehaltenen Kapitalanteile oder 
Wertpapiere); Syndikats- bzw. Konsortialverträge; 

j) soweit vorhanden: Konzernobergesellschaft(en), übergeordnete(s) Konzernunter-
nehmen. 

Für den Fall, dass Personen Kapitalanteile oder andere Wertpapiere am Antragsteller als 
Treuhänder oder in ähnlicher Funktion für einen Dritten halten, muss auf diesen Umstand 
hingewiesen werden und es müssen die vorgenannten Details in Bezug auf den tatsächlichen 
wirtschaftlichen Eigentümer zur Verfügung gestellt werden. 

 Weitere Darstellung der Eigentümerstruktur bei übergeordneten 4.3.3.
Unternehmen mit wesentlichen Beteiligungen 

Für den Fall, dass am Antragsteller eine Mehrzahl von übergeordneten Anteilseignern 
(Gesellschafter, Aktionäre, Inhaber von Optionen, Berechtigungsscheinen, Vorzugsaktien, 
Anleihekapital oder andere vom Antragsteller ausgegebene Wertpapiere) beteiligt ist, die 
durchgerechnet (Ultimate-Owner-Prinzip) über eine Beteiligung von 25 % oder mehr am 
Antragsteller verfügen, ohne direkt am Antragsteller beteiligt zu sein, sind jene Beteiligungen im 
Antrag darzustellen.  

Dabei sind für jedes Unternehmen, das über eine durchgerechnete Beteiligung von zumindest 
25 % am Antragsteller verfügt – unabhängig davon, auf welcher übergeordneten Ebene diese 
Beteiligung besteht – die Angaben gemäß Punkt 4.3.2 dieser Ausschreibungsunterlage zu 
machen. 

Die Angaben gemäß Punkt 4.3.2 dieser Ausschreibungsunterlage sind daher auch für solche 
Unternehmen zu machen, die eine Beteiligung von 25 % am Antragsteller zwar nicht durch eine 
konkrete Beteiligung an einem dem Antragsteller übergeordneten Unternehmen erreichen, 
jedoch durch die Zusammenrechnung mehrerer übergeordneter Beteiligungsverhältnisse an 
mehreren dem Antragsteller übergeordneten Unternehmen. 

Für den Fall, dass Personen Kapitalanteile oder andere Wertpapiere am Antragsteller, die einer 
Beteiligung von zumindest 25 % entsprechen – wenn auch indirekt im Wege übergeordneter 
Beteiligungsverhältnisse – als Treuhänder oder in ähnlicher Funktion für einen Dritten halten, 
muss darauf hingewiesen werden und es müssen die vorgenannten Details in Bezug auf den 
tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer zur Verfügung gestellt werden.  

Die in diesem Punkt verlangten Angaben können anhand von Tabellen oder Diagrammen 
veranschaulicht werden, aus denen die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsverhältnisse 
und die Art der Kontrolle, insb. die Art der Beteiligung, über den Antragsteller hervorgehen. Bei 
der Darstellung der Beteiligungsverhältnisse ist darauf zu achten, dass diese es der Telekom-
Control-Kommission ermöglichen soll, etwaige wirtschaftliche Verflechtungen festzustellen, 
aufgrund derer ein Antragsteller unmittelbar oder mittelbar einen wettbewerblich erheblichen 
Einfluss auf (einen) andere(n) Antragsteller ausüben kann. 

Sollten die oben genannten Informationen nicht vollständig beigebracht werden, wird die 
Telekom-Control-Kommission, sofern sie dies für die Feststellung des entscheidungsrelevanten 
Sachverhalts für erforderlich erachtet, die notwendigen Informationen nachfordern. Die 
Telekom-Control-Kommission wird in diesem Zusammenhang ferner zusätzliche Informationen 
verlangen, falls sie dies für die Feststellung des entscheidungsrelevanten Sachverhalts für 
erforderlich erachtet. 
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 Informationen zu Konsortien 4.3.4.

Im Falle von Konsortien oder Gemeinschaftsunternehmen sind folgende zusätzliche Angaben 
erforderlich: 

Die Art der Beziehung zwischen den Mitgliedern sowie genaue Angaben über 

 Syndikatsverträge, Konsortialverträge bzw. 

 Joint-Venture-Vereinbarungen, 

 Absichtserklärungen, 

 Gesellschaftervereinbarungen. 

Weiters sind die gleichen Informationen wie in Kapitel 4.3.2 hinsichtlich der Konsortialmitglieder 
dem Antrag beizufügen. 

Sollten die oben genannten Informationen nicht vollständig beigebracht werden, wird die 
Telekom-Control-Kommission, sofern sie dies für die Feststellung des entscheidungsrelevanten 
Sachverhalts für erforderlich erachtet, die notwendigen Informationen nachfordern. Die 
Telekom-Control-Kommission wird in diesem Zusammenhang ferner zusätzliche Informationen 
verlangen, falls sie dies für die Feststellung des entscheidungsrelevanten Sachverhalts für 
erforderlich erachtet. 

 Besicherung 4.3.5.

Der Antragsteller hat sein Gebot zu besichern. Dies kann mittels einer auf erste Anforderung 
abzurufenden, abstrakten Bankgarantie einer Bank mit guter Bonität erfolgen (siehe Anhang B). 
Alternativ dazu ist es möglich dieses Gebot mittels Sparbuch (Einlage in Höhe des Gebots im 
Antrag) oder Überweisung (Betrag in Höhe des Gebots im Antrag) zu besichern. 

Eine Bankgarantie (bzw. ein Sparbuch) in Höhe des Gebots ist im Original bis spätestens zum 
Ende der Ausschreibungsfrist bei der Regulierungsbehörde zu hinterlegen. Im Fall der 
Überweisung muss der Betrag ebenfalls bis spätestens zum Ende der Ausschreibungsfrist 
unwiderruflich am Konto der Regulierungsbehörde eingelangt sein.  

Eine Bankgarantie hat als alleinige Wirksamkeitsbedingung die bescheidmäßige Zuteilung der 
Frequenzen nach dieser Ausschreibung an den Antragsteller zu beinhalten. Die Garantie muss 
als Begünstigten die Republik Österreich (Bund) nennen und von spätestens 02.06.2014 bis 
mindestens 31.08.2014 gültig sein.  

Bei einer Überweisung ist der entsprechende Betrag bis zur Antragslegung auf das Konto der 
RTR-GmbH 

 

IBAN:   AT45 1200 0006 9617 0109 
SWIFT/BIC:  BKAUATWW 

 

unwiderruflich zu überweisen.  

Im Falle der Hinterlegung eines Sparbuches muss dieses ein identifiziertes Sparbuch lautend 
auf den Antragsteller sein. In diesem Fall ist die Abtretung des Sparbuches gemäß Anlage C zu 
erklären. 

Die Telekom-Control-Kommission behält sich das Recht vor, weitere Bankgarantien oder 
Sicherheiten einzufordern, sollte sich die Besicherung als unzureichend erweisen. 

Nach Abschluss des Verfahrens werden jenen Antragstellern, denen die beantragten 
Frequenzen nicht zugeteilt wurden, die von ihnen gelegten Bankgarantien (Sparbücher, 
Überweisungsbeträge) zurückgestellt. Die Bankgarantien (Sparbücher, Überweisungsbeträge) 
jener Antragsteller, denen Frequenzen nach dieser Ausschreibung zugeteilt werden, werden 
nach vollständiger Bezahlung des Frequenznutzungsentgelts zurückgestellt.  
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Ein Muster für den Text einer Bankgarantie ist in Anhang B angeführt. 

 

 Angaben zu technischen Fähigkeiten, Qualität der Dienste und den 4.3.6.
Versorgungspflichten 

Es darf gemäß § 55 Abs. 2 Z 2 TKG 2003 kein Grund zur Annahme bestehen, dass der in 
Aussicht genommene Dienst, insbesondere betreffend Qualität und Versorgungspflicht, nicht 
erbracht werden wird. Weiters muss der Antragsteller über die notwendigen technischen 
Fähigkeiten verfügen. Die in den folgenden Kapiteln geforderten Daten dienen zur Überprüfung 
dieser Voraussetzungen. 

Es ist darzustellen, dass der Antragsteller die notwendigen Voraussetzungen erfüllt. 

Diese Darstellung hat folgende Punkte zu umfassen: 

 Beschreibung der geplanten Nutzung des Spektrums (Dienste, Technologien, 
Datenraten, Qualität, Verfügbarkeit), 

 geplante Abdeckung (Versorgung) über die gesamte Zuteilungsdauer, 

 Anzahl an Basisstationen über die gesamte Zuteilungsdauer, 

 Fähigkeiten und Erfahrungen in der Planung und im Betrieb von Funknetzen. 

 Angaben zur Finanzkraft 4.3.7.

Der Antragsteller muss nachweisen, dass er über die erforderlichen finanziellen Ressourcen 
zum Aufbau und Betrieb eines Funknetzes verfügt. 

Dabei ist insbesondere darauf Bedacht zu nehmen, dass die Finanzstärke und -stabilität mit der 
Höhe des angebotenen Frequenznutzungsentgelts im Einklang steht. 

Diesbezüglich haben die Antragsunterlagen folgende Informationen zu enthalten: 

 Investitionsplan  4.3.7.1.

Jeder Antragsteller hat einen Investitionsplan für die Errichtung der für die Nutzung der 
gegenständlichen Frequenzen erforderlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der 
Versorgungsverpflichtungen der nächsten 5 Jahre zu erstellen.  

Die Struktur kann vom Antragsteller frei gewählt werden. Aus der Gliederung sollten jedoch 
folgende Informationen ersichtlich sein: 

 Welche Dienste sollen mit den gegenständlichen Frequenzen angeboten werden? 

 Welche Technologien werden eingesetzt? 

 Ab wann sollen diese Dienste angeboten werden? 

 Finanzierung 4.3.7.2.

Weiters hat jeder Antragsteller die Finanzierung des Frequenznutzungsentgelts darzustellen. 
Diese muss im Einklang mit den finanziellen Möglichkeiten des Betreibers stehen. Dazu sind 
folgende Angaben erforderlich: 

 Eigenfinanzierung – Zeitplan und Aufbringung für Eigenkapital, einschließlich geplante 
Emissionen von Gesellschaftskapital. 

 Fremdfinanzierung – Kreditlinien, zur Verfügung gestellte Sicherheiten, die Laufzeiten 
der Kredite und die Kreditgeber für sämtliche Kredite der ersten vier Jahre ab 
Frequenzzuteilung. 
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 Zustellbevollmächtigter 4.3.8.

Natürliche Personen, die keinen Hauptwohnsitz in Österreich haben, oder juristische Personen 
ohne Sitz in Österreich haben bei der Antragstellung einen Zustellbevollmächtigten im Sinne 
des § 9 Zustellgesetz, BGBl I Nr 200/1982 idF BGBl I Nr 111/2010 namhaft zu machen (vgl. 
Kapitel 4.3.1). Dem Antrag ist eine firmenmäßig gezeichnete unbeschränkte Zustellvollmacht 
des Antragstellers anzuschließen. Im Fall des Wechsels des Zustellbevollmächtigten ist 
unverzüglich eine neue unbeschränkte Zustellvollmacht vorzulegen. 

 Vollständigkeitserklärung 4.3.9.

Ordnungsgemäße schriftliche Anträge müssen die in Kapitel 4.3 geforderten Informationen 
enthalten. Darüber hinaus ist dem Antrag eine Vollständigkeitserklärung (Anhang E) 
beizulegen, mit welcher bestätigt wird, dass der Antrag sämtliche in dieser Ausschreibungs-
unterlage geforderten Informationen, sowie alle Informationen, die für die Beurteilung des 
Sachverhaltes durch die Telekom-Control-Kommission relevant sind, vollständig und richtig 
enthält. 

 

4.4. Übermittlung des Frequenzzuteilungsantrags 

Frequenzzuteilungsanträge sind zu richten an: 

 

 Telekom-Control-Kommission 

 Mariahilfer Straße 77-79 

 A-1060 Wien 

 Österreich 

 

Der Frequenzzuteilungsantrag muss verschlossen (z.B. Umschlag, Paket) mit dem Vermerk 
„F 3/13 – Frequenzzuteilungsantrag" bis 02.06.2014, 12:00 Uhr (Ortszeit) bei der Telekom-
Control-Kommission vollständig einlangen. Nach diesem Zeitpunkt einlangende Anträge werden 
nicht berücksichtigt. Der Frequenzzuteilungsantrag kann sowohl per Post als auch durch Boten 
oder persönliche Übergabe eingebracht werden. Bei persönlicher Übergabe ist eine 
Terminvereinbarung zwingend erforderlich. Die Terminanmeldung hat per E-Mail (tkfreq@rtr.at) 
bis spätestens 12:00 Uhr des vorangehenden Tages für den jeweils nächsten Tag zu erfolgen. 
Sowohl Terminanmeldung als auch Übergabe sind nur an Arbeitstagen möglich. In diesem 
Zusammenhang wird auch auf Kapitel 4.2.2 verwiesen.  

Anträge auf Frequenzzuteilung müssen schriftlich, in deutscher Sprache in einem Original 
sowie in elektronisch lesbarer Form (z.B. CD-ROM, USB-Stick) eingereicht werden. 
Erforderliche Beilagen, wie z.B. Geschäftsberichte und Kartendarstellungen, können auch in 
englischer Sprache angeschlossen werden. 

Änderungen sowie das Zurückziehen der Anträge nach Ablauf der Ausschreibungsfrist sind 
unzulässig (§ 55 Abs. 6 TKG 2003). 
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4.5. Checkliste Antragsunterlagen 

Wir ersuchen Sie, den Frequenzzuteilungsantrag entsprechend der folgenden Checkliste zu 
gliedern: 

 Antragsformular (siehe Anhang A) 

 Angaben zur Organisationsstruktur  

 Angaben zu technischen Fähigkeiten, Qualität der Dienste und Versorgungspflicht 
(siehe Kapitel 4.3.6) 

 Angaben zur Finanzkraft (siehe Kapitel 4.3.7,) 

 Bankgarantie (siehe Muster im Anhang B) 

 Zustellvollmacht (siehe Kapitel 4.3.8, Muster im Anhang D) 

 Vollständigkeitserklärung (siehe Kapitel 4.3.9, Muster im Anhang E) 
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5. Kosten und Gebühren 

5.1. Frequenznutzungsentgelt 

Die erfolgreichen Antragsteller haben das im Versteigerungsverfahren ermittelte Frequenz-
nutzungsentgelt innerhalb von 4 Wochen nach Rechtskraft des Frequenzzuteilungsbescheides 
zu entrichten. 

Das Frequenznutzungsentgelt enthält keine Umsatzsteuer. 

Bei Nichtzahlung (einschließlich verspäteter oder nicht vollständiger Zahlung) des Frequenz-
nutzungsentgelts erlischt die Frequenzzuteilung. Dessen ungeachtet hat in diesem Fall die 
Republik Österreich (Bund) das Recht, die vom Antragsteller gelegte Bankgarantie zu ziehen 
bzw. das nicht abgedeckte Frequenznutzungsentgelt im Wege der Verwaltungsvollstreckung 
einzubringen.  

5.2. Frequenznutzungsgebühren 

Gemäß § 82 TKG 2003 sind unter anderem für die Nutzung von Frequenzen 
Frequenznutzungsgebühren zu entrichten, welche in der Telekommunikationsgebühren-
verordnung BGBl II Nr 29/1998 idF BGBl II Nr 108/2011 festgesetzt sind. Die Vorschreibung 
erfolgt durch die Fernmeldebüros im Rahmen der Erteilung der Betriebsbewilligung. 

5.3. Kosten der Beratung 

Die Regulierungsbehörde kann in jedem Stadium des Verfahrens Sachverständige sowie 
Berater beiziehen, deren Kosten, ebenso wie weitere Barauslagen, von dem Antragsteller, dem 
die Frequenzen zugeteilt werden, zu tragen sind. Bei mehreren Antragstellern sind die Kosten 
aliquot aufzuteilen. 

Diese Kosten werden im Frequenzzuteilungsbescheid vorgeschrieben und sind binnen 
4 Wochen ab Rechtskraft des Frequenzzuteilungsbescheides zu entrichten. 
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Anhang A 

 

Antragsformular
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A. Antragsformular 

 

 

Antragsformular im Verfahren F 3/13 betreffend regionale Frequenzzuteilung im 
Frequenzbereich 3,4-3,6 GHz 

 

Antragsteller 

 

 

Anschrift  

 

 

GEBOT 

Es wird ein unwiderrufliches Gebot im Umfang von _____________________________  (in 

Worten_________________________________________________________ ) gelegt. 

 

Besicherung 

Die Besicherung in der Höhe von Euro_________________________ (in Worten 

________________________________________________ ) liegt dem Antrag im Original / als 

Sparbuch bei / wurde überwiesen*. 

*) nicht Zutreffendes streichen 

 

 

 

 

Datum       (firmenmäßige Zeichnung) 
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Anhang B 

 

Muster Bankgarantie
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B. Muster Bankgarantie 

 

Bankbezeichnung 

Adresse 

 

 

 

Republik Österreich 

c/o Telekom-Control-Kommission 

Mariahilfer Straße 77-79 

A-1060 Wien 

 

 

Garantie Nummer ………………. 

 

Die Bank XX gibt hiermit der Republik Österreich die nachstehend umschriebene 
unwiderrufliche Garantieerklärung ab: 

 

Der Bank ist bekannt, dass sich die Firma ……….., im Rahmen des derzeit laufenden 
Ausschreibungsverfahrens um eine regionale Frequenzzuteilung im Frequenzbereich 3,4-3,6 
GHz bewirbt. Gemäß Kapitel 4.3.5 der Ausschreibungsunterlage vom 27.03.2014 der Telekom-
Control-Kommission muss die Firma ……… zusammen mit ihrem Antrag eine abstrakte 
Bankgarantie einer Bank mit guter Bonität zur Besicherung des Gebots erbringen. 

 

Die Bank XX garantiert hiermit gegenüber der Republik Österreich, ohne Prüfung des 
zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses und unter Verzicht auf jede Einwendung daraus, eine 
Zahlung bis zu einer Gesamtsumme von 

 

Euro XX 

(in Worten XX Euro) 

 

auf Ihre erste schriftliche Aufforderung auf das von Ihnen bezeichnete Bankkonto zu leisten, 
unter der Bedingung, dass die Zuteilung der Frequenzen nach dieser Ausschreibung an die 
Firma XX erfolgt ist. Der Eintritt dieser Bedingung gilt als nachgewiesen, wenn Sie uns dies in 
Ihrer schriftlichen Aufforderung bestätigen. 

 

Diese Garantie kann nicht vor dem 02.06.2014 in Anspruch genommen werden. 

 

Diese Garantie erlischt automatisch, sobald wir diese Urkunde zurückerhalten haben, 
spätestens jedoch am 31.08.2014, selbst bei Nichtrückgabe dieser Urkunde, es sei denn, dass 
sie von Ihnen mittels Brief (per eingeschriebener Post oder Kurierdienst) spätestens an diesem 
Tag bei uns eintreffend, in Anspruch genommen wurde. 
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Ansprüche aus der gegenständlichen Garantie können nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
zugunsten Dritter abgetreten, verpfändet bzw. vinkuliert werden. 

 

 

 

Datum       (firmenmäßige Zeichnung)  
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Anhang C 

 

Muster Abtretungserklärung 
Sparbuch 
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C. Muster Abtretungserklärung Sparbuch 

 
 
 
An 
Telekom-Control-Kommission 
Mariahilferstrasse 77-79 
A-1060 Wien 
Österreich 
 
 
 
Name und Anschrift des Antragstellers 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betr.: Antrag zu F 3/13 
 
 
 
Der Antragsteller erklärt die unwiderrufliche Abtretung (siehe Kapitel 4.3.5 der 
Ausschreibungsunterlage) folgenden Sparbuchs 
 
 
 
Name ______________________________________ 
 
Kontonummer ________________________________ 
 
Bank _______________________________________ 
 
Bankleitzahl _________________________________ 
 
Losungswort _________________________________ 
 
Betrag ______________________________________ 
 
 
 
 
 
Datum: 

(firmenmäßige Zeichnung)  
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Anhang D 

 

Muster Zustellvollmacht
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D. Muster Zustellvollmacht 

 

 

Zustellvollmacht 
 

 

FIRMA XXXX ermächtigt hiermit XXX zur Entgegennahme der gesamten Korrespondenz im 
Verfahren F 3/13 betreffend Frequenzzuteilungen im Frequenzbereich 3,4-3,6 GHz. 

 

 

Kontaktdaten von Frau/Herrn NAME XX XXX: 

 

Straße   

PLZ Ort 

Telefon +43... 

Fax +43.... 

E-Mail ....@.... 

 

 

 

 

Datum       (firmenmäßige Zeichnung) 
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Anhang E 

 

Muster Vollständigkeitserklärung
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E. Muster Vollständigkeitserklärung 

 

An 

Telekom-Control-Kommission 

Mariahilfer Straße 77-79 

A-1060 Wien 

Österreich 

   

   

Name und Anschrift des Antragstellers 

 

 

Betrifft Antrag zu F 3/13 

 

 

Der Antragsteller erklärt Folgendes: 

 

Die Informationen und Unterlagen, die gemäß Ausschreibungsunterlage im Verfahren F 3/13 
verlangt werden und die sonst für die Beurteilung des Antrags im Frequenzzuteilungsverfahren 
gemäß den anzuwendenden Bestimmungen des europäischen Gemeinschaftsrechts und den 
anzuwendenden österreichischen Rechtsvorschriften, insbesondere des Telekommunikations-
gesetzes, erforderlich sind, sind im Antrag vollständig und wahrheitsgemäß enthalten, auch 
wenn diese in der Ausschreibungsunterlage nicht ausdrücklich verlangt werden. 

 

Insbesondere bestehen hinsichtlich  

 

 der Eigentumsverhältnisse des Antragstellers, 

 der geplanten Finanzierung sowie 

 des Investitionsplans 

 

außer den im Antrag offen gelegten keine Vereinbarungen, Nebenabreden oder andere 
relevante Sachverhalte, welche Einfluss auf die Beurteilung des Antrags haben können. 

 

 

 

 

 

 

Datum        (firmenmäßige Zeichnung) 

 



 

 

 

 

F 3/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang F 

 

Verzeichnis der Bezirke und Gemeinden in Kärnten 

 

  



Bezirk ID Bezirk Gemeinde ID Gemeinde 

201 Klagenfurt (Stadt) 20101 Klagenfurt 

202 Villach (Stadt) 20201 Villach 

203 Hermagor 

20302 Dellach 

20305 Hermagor-Pressegger See 

20306 Kirchbach 

20307 Kötschach-Mauthen 

20316 St.Stefan 

20320 Gitschtal 

20321 Lesachtal 

204 Klagenfurt (Land) 

20402 Ebenthal in Kärnten 

20403 Feistritz im Rosental 

20405 Ferlach 

20409 Grafenstein 

20412 Keutschach am See 

20414 Köttmannsdorf 

20415 Krumpendorf am Wörther S 

20416 Ludmannsdorf 

20417 Maria Rain 

20418 Maria Saal 

20419 Maria Wörth 

20421 Moosburg 

20424 Pörtschach/Wörther See 

20425 Poggersdorf 

20428 St.Margareten im Rosental 

20432 Schiefling am See 

20435 Techelsberg/Wörther See 

20441 Zell 

20442 Magdalensberg 

205 Sankt Veit an der Glan 

20501 Althofen 

20502 Brückl 

20503 Deutsch-Griffen 

20504 Eberstein 

20505 Friesach 

20506 Glödnitz 

20508 Gurk 

20509 Guttaring 

20511 Hüttenberg 

20512 Kappel am Krappfeld 

20513 Klein St.Paul 

20515 Liebenfels 

20518 Metnitz 

20519 Micheldorf 

20520 Mölbling 

20523 St.Georgen am Längsee 

20527 St.Veit an der Glan 

20530 Straßburg 

20531 Weitensfeld im Gurktal 



Bezirk ID Bezirk Gemeinde ID Gemeinde 

20534 Frauenstein 

206 Spittal an der Drau 

20601 Bad Kleinkirchheim 

20602 Baldramsdorf 

20603 Berg im Drautal 

20604 Dellach im Drautal 

20605 Großkirchheim 

20607 Flattach 

20608 Gmünd in Kärnten 

20609 Greifenburg 

20610 Heiligenblut 

20611 Irschen 

20613 Kleblach-Lind 

20616 Lendorf 

20618 Mallnitz 

20619 Malta 

20620 Millstatt 

20622 Mörtschach 

20624 Mühldorf 

20625 Oberdrauburg 

20627 Obervellach 

20630 Radenthein 

20631 Rangersdorf 

20632 Rennweg 

20633 Sachsenburg 

20634 Seeboden 

20635 Spittal an der Drau 

20636 Stall 

20637 Steinfeld 

20638 Trebesing 

20639 Weißensee 

20640 Winklern 

20642 Krems in Kärnten 

20643 Lurnfeld 

20644 Reißeck 

207 Villach Land 

20701 Afritz am See 

20702 Arnoldstein 

20703 Arriach 

20705 Bad Bleiberg 

20707 Feistritz an der Gail 

20708 Feld am See 

20710 Ferndorf 

20711 Finkenstein 

20712 Fresach 

20713 Hohenthurn 

20719 Nötsch im Gailtal 

20720 Paternion 

20721 Rosegg 



Bezirk ID Bezirk Gemeinde ID Gemeinde 

20722 St.Jakob im Rosental 

20723 Stockenboi 

20724 Treffen am Ossiacher See 

20725 Velden am Wörther See 

20726 Weißenstein 

20727 Wernberg 

208 Völkermarkt 

20801 Bleiburg 

20802 Diex 

20803 Eberndorf 

20804 Eisenkappel-Vellach 

20805 Feistritz ob Bleiburg 

20806 Gallizien 

20807 Globasnitz 

20808 Griffen 

20810 Neuhaus 

20812 Ruden 

20813 St.Kanzian/Klopeiner See 

20815 Sittersdorf 

20817 Völkermarkt 

209 Wolfsberg 

20901 Bad St.Leonhard/Lavanttal 

20905 Frantschach-Sankt Gertraud 

20909 Lavamünd 

20911 Preitenegg 

20912 Reichenfels 

20913 St.Andrä 

20914 St.Georgen 

20918 St.Paul im Lavanttal 

20923 Wolfsberg 

210 Feldkirchen 

21001 Albeck 

21002 Feldkirchen in Kärnten 

21003 Glanegg 

21004 Gnesau 

21005 Himmelberg 

21006 Ossiach 

21007 Reichenau 

21008 St.Urban 

21009 Steindorf am Ossiacher S. 

21010 Steuerberg 

 

 



 
 
 
 
F 3/13 
 

 

 

 

 
 
 

 
Anhang G.1 

 
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 

vom 21. Mai 2008 
zur Harmonisierung des Frequenzbands 3 400—3 800 MHz 

für terrestrische Systeme, die elektronische 
Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft erbringen 

können 
 



ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 21. Mai 2008

zur Harmonisierung des Frequenzbands 3 400—3 800 MHz für terrestrische Systeme, die
elektronische Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft erbringen können

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 1873)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/411/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung Nr. 676/2002/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen
Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik in der Europäischen
Gemeinschaft (Frequenzentscheidung) (1), insbesondere auf Arti-
kel 4 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kommission hat in ihrer Mitteilung „Zügiger Zugang
zu Frequenzen für drahtlose elektronische Kommunika-
tionsdienste durch mehr Flexibilität“ (2), in der sie sich
u. a. auch auf das Frequenzband 3 400—3 800 MHz
bezieht, eine flexiblere Frequenznutzung befürwortet.
Technologieneutralität und Dienstneutralität sind von
den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gruppe für Fre-
quenzpolitik (RSPG) in ihrer Stellungnahme vom 23. No-
vember 2005 zur Politik für den Drahtloszugang zu
elektronischen Kommunikationsdiensten (WAPECS) als
wichtige politische Ziele zur Erreichung einer flexibleren
Frequenznutzung hervorgehoben worden. In dieser Stel-
lungnahme vertritt die Gruppe für Frequenzpolitik ferner
die Auffassung, dass diese Ziele nicht unvermittelt, son-
dern schrittweise verwirklicht werden sollten, um Markt-
störungen zu vermeiden.

(2) Die Zuweisung des Frequenzbands 3 400—3 800 MHz
für feste, ortsungebundene und mobile Anwendungen ist
ein wichtiger Schritt zur Bewältigung der Konvergenz des
Mobilfunk-, Festnetz- und Rundfunksektors, der auch der
technischen Innovation gerecht wird. Die in diesem Fre-
quenzband erbrachten Dienstleistungen sollten haupt-
sächlich den Zugang der Endnutzer zur Breitbandkom-
munikation ermöglichen.

(3) Es wird erwartet, dass die drahtlosen elektronischen
Kommunikationsdienste, denen das Frequenzband
3 400—3 800 MHz zugewiesen werden soll, weitgehend
europaweite Dienste insofern sein werden, als die Nutzer
solcher Kommunikationsdienste in einem Mitgliedstaat

auch Zugang zu gleichwertigen Diensten in jedem ande-
ren Mitgliedstaat erhalten.

(4) Gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Entscheidung Nr.
676/2002/EG erteilte die Kommission der Europäischen
Konferenz der Verwaltungen für Post und Fernmeldewe-
sen (nachfolgend „CEPT“ genannt) am 4. Januar 2006 ein
Mandat zur Feststellung der Bedingungen für die Bereit-
stellung harmonisierter Funkfrequenzbänder in der EU
für Anwendungen des drahtlosen Breitbandzugangs
(BWA).

(5) In ihrem aufgrund dieses Mandats vorgelegten Bericht
zum drahtlosen Breitbandzugang (CEPT-Bericht 15)
kommt die CEPT zu dem Schluss, dass der Aufbau von
Festnetzen, ortsungebundenen Netzen und Mobilfunknet-
zen im Frequenzband 3 400—3 800 MHz unter den
technischen Bedingungen, die in der Entscheidung ECC/-
DEC/(07)02 und in der Empfehlung ECC/REC/(04)05 des
Ausschusses für elektronische Kommunikation festgelegt
sind, technisch durchführbar ist.

(6) Angesichts der großen Marktnachfrage nach terrestri-
schen elektronischen Kommunikationsdiensten für den
Breitbandzugang in diesen Frequenzbändern sollten die
Ergebnisse des der CEPT erteilten Mandats in der
Gemeinschaft Anwendung finden und von den Mitglied-
staaten unverzüglich umgesetzt werden. In Anbetracht
der Unterschiede, die derzeit auf nationaler Ebene bei
der Nutzung und der Marktnachfrage in den Teilbändern
3 400—3 600 MHz und 3 600—3 800 MHz bestehen,
sollten für die Zuweisung und Bereitstellung der beiden
Teilbänder unterschiedliche Termine festgesetzt werden.

(7) Die Zuweisung und Bereitstellung des Frequenzbands
3 400—3 800 MHz im Einklang mit den Ergebnissen
des BWA-Mandats trägt der Tatsache Rechnung, dass es
in diesen Frequenzbändern bereits andere Anwendungen
gibt und auch nicht ausgeschlossen ist, dass diese Bänder
künftig von anderen Systemen oder Diensten genutzt
werden, denen sie im Einklang mit der ITU-Vollzugsord-
nung für den Funkdienst zugewiesen sind (nicht-aus-
schließliche Zuweisung). Geeignete Kriterien für eine ge-
meinsame Frequenznutzung, die ein Nebeneinander mit
anderen Systemen und Diensten in denselben oder in
benachbarten Frequenzbändern ermöglichen, sind im
ECC-Bericht 100 enthalten. Darin wird u. a. bestätigt,
dass eine gemeinsame Frequenznutzung mit Satelliten-
diensten angesichts des Ausbaus solcher Dienste in Eu-
ropa und der geografischen Trennungserfordernisse nach
einer Einzelfallprüfung der tatsächlichen topografischen
Bedingungen oft möglich ist.
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(2) KOM(2007) 50.



(8) Frequenzblock-Entkopplungsmasken (Block Edge Masks,
BEM) sind technische Parameter, die für den gesamten
Frequenzblock eines bestimmten Frequenznutzers gelten,
und zwar unabhängig von der Anzahl der Kanäle, welche
die von ihm gewählte Technik belegt. Diese Masken sol-
len Bestandteil des Genehmigungssystems für die Fre-
quenznutzung sein. Sie gelten sowohl für Aussendungen
innerhalb eines Frequenzblocks (blockinterne Sendeleis-
tung) als auch die Aussendungen außerhalb des Blocks
(Außerblockaussendungen). Sie stellen regulatorische An-
forderungen dar, die dem Management des Risikos funk-
technischer Störungen zwischen benachbarten Netzen
dienen und unbeschadet der Grenzwerte gelten, die in
den gemäß der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funk-
anlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und
die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (FuTEE-
Richtlinie) (1) aufgestellten Gerätenormen festgelegt sind.

(9) Die Harmonisierung der technischen Bedingungen für die
Verfügbarkeit und effiziente Nutzung der Funkfrequenzen
umfasst weder Fragen der Zuteilung, Genehmigungsver-
fahren oder Befristung, noch die Frage der Anwendung
wettbewerbsorientierter Auswahlverfahren zur Frequenz-
zuteilung; diese Aufgaben werden von den Mitgliedstaa-
ten im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht wahrge-
nommen.

(10) Unterschiedliche Ausgangssituationen in den Mitglied-
staaten könnten zu Wettbewerbsverzerrungen führen.
Der geltende Rechtsrahmen sieht jedoch Instrumente
vor, mit denen die Mitgliedstaaten solche Probleme in
angemessener, nicht diskriminierender und objektiver
Weise sowie unter Beachtung des Gemeinschaftsrechts
bewältigen können, vor allem im Einklang mit der Richt-
linie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 7. März 2002 über die Genehmigung elektro-
nischer Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmi-
gungsrichtlinie) (2) und der Richtlinie 2002/21/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März
2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elekt-
ronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmen-
richtlinie) (3).

(11) Aus der Nutzung des Frequenzbands 3 400-3 800 MHz
durch andere bestehende Anwendungen in Drittländern
können sich in mehreren Mitgliedstaaten Beschränkungen
bei der Einführung und Nutzung dieser Bänder für elek-
tronische Kommunikationsnetze ergeben. Informationen
über solche Beschränkungen sollten der Kommission ge-
mäß Artikel 7 und Artikel 6 Absatz 2 der Entscheidung
676/2002/EG übermittelt und gemäß Artikel 5 der Ent-
scheidung 676/2002/EG veröffentlicht werden.

(12) Um eine effektive Nutzung des Frequenzbands
3 400—3 800 MHz auch langfristig sicherzustellen, soll-

ten die Behörden weiterhin Studien zur Steigerung der
Effizienz und zu innovativen Nutzungsarten, z. B. ver-
maschten Netzarchitekturen, durchführen. Solche Studien
sollten bei Überlegungen zur Überprüfung dieser Ent-
scheidung berücksichtigt werden.

(13) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
stimmen mit der Stellungnahme des Funkfrequenzaus-
schusses überein —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Diese Entscheidung dient der Harmonisierung der Bedingungen
für die Verfügbarkeit und die effiziente Nutzung des Frequenz-
bands 3 400—3 800 MHz für terrestrische Systeme, die elektro-
nische Kommunikationsdienste erbringen können, unbeschadet
des Schutzes und weiteren Betriebs anderer bestehender Nut-
zungsarten in diesem Band.

Artikel 2

(1) Spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Ent-
scheidung sorgen die Mitgliedstaaten für die nicht-ausschließli-
che Zuweisung und Bereitstellung des Frequenzbands
3 400—3 600 MHz für terrestrische elektronische Kommunika-
tionsnetze in Übereinstimmung mit den Parametern im Anhang
dieser Entscheidung.

(2) Zum 1. Januar 2012 sorgen die Mitgliedstaaten für die
nicht-ausschließliche Zuweisung und die anschließende Bereit-
stellung des Frequenzbands 3 600—3 800 MHz für terrestrische
elektronische Kommunikationsnetze in Übereinstimmung mit
den Parametern im Anhang dieser Entscheidung.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 1
und 2 genannten Netze einen ausreichenden Schutz der Sys-
teme in benachbarten Frequenzbändern gewährleisten.

(4) In geografischen Gebieten, in denen die Koordinierung
mit Drittländern ein Abweichen von den Parametern im An-
hang dieser Entscheidung erforderlich macht, sind die Mitglied-
staaten nicht gehalten, die Verpflichtungen aus dieser Entschei-
dung zu erfüllen.

Die Mitgliedstaaten unternehmen alle möglichen Anstrengungen
zur Behebung solcher Abweichungen, die sie der Kommission
unter Angabe des betroffenen Gebiets mitteilen, und veröffent-
lichen die diesbezüglichen Informationen gemäß der Entschei-
dung Nr. 676/2002/EG.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten gestatten die Nutzung des Frequenzbands
3 400—3 800 MHz in Übereinstimmung mit Artikel 2 für feste,
ortsungebundene und mobile elektronische Kommunikations-
netze.
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Artikel 4

Die Mitgliedstaaten beobachten die Nutzung des Frequenzbands 3 400—3 800 MHz und teilen der Kom-
mission ihre Erkenntnisse mit, um eine regelmäßige und rechtzeitige Überprüfung dieser Entscheidung zu
ermöglichen.

Artikel 5

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 21. Mai 2008

Für die Kommission
Viviane REDING

Mitglied der Kommission
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ANHANG

PARAMETER GEMÄß ARTIKEL 2

Die folgenden technischen Parameter werden als Frequenzblock-Entkopplungsmaske (Block Edge Mask, BEM) bezeichnet
und sind ein wesentlicher Teil der notwendigen Bedingungen für ein Nebeneinander benachbarter Netze bei Fehlen
bilateraler oder multilateraler Abkommen. Weniger strenge technische Parameter können angewandt werden, sofern diese
zwischen den Betreibern solcher Netze vereinbart worden sind. In diesem Frequenzband betriebene Geräte können auch
anderen als den folgenden EIRP-Höchstwerten (1) entsprechen, sofern geeignete Störungsminderungstechniken eingesetzt
werden, die den Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG genügen und mindestens einen gleichwertigen Störungsschutz
bieten wie diese technischen Parameter (2).

A. HÖCHSTWERTE FÜR BLOCKINTERNE AUSSENDUNGEN

Tabelle 1

Höchstwerte der spektralen EIRP-Dichte für feste oder ortsungebundene Anwendungen zwischen
3 400—3 800 MHz

Stationsart

Maximale spektrale EIRP-Dichte (dBm/MHz)
(dBm/MHz)

(einschließlich Toleranzen und des Bereichs der automatischen
Sendeleistungsregelung (ATPC))

Zentralstation (und Verstärkerstation auf der Abwärtsstrecke) + 53
Anmerkung 1

Endstelle (im Außenbereich) (und Verstärkerstation auf der
Aufwärtsstrecke)

+ 50

Endstelle (im Innenbereich) + 42

Anmerkung 1: Der in der Tabelle für die Zentralstation angegebene Wert der spektralen EIRP-Dichte wird als geeignet für konventionelle
90°-Sektorantennen angesehen.

Tabelle 2

Höchstwerte der spektralen EIRP-Dichte für Mobilfunkanwendungen zwischen 3 400—3 800 MHz

Stationsart

Maximale spektrale EIRP-Dichte
(dBm/MHz)

(Mindestbereich der automatischen Sendeleistungsregelung
(ATPC): 15 dB)

Zentralstation + 53
Anmerkung 1

Endstelle + 25

Anmerkung 1: Der in der Tabelle für die Zentralstation angegebene Wert der spektralen EIRP-Dichte wird als geeignet für konventionelle
90°-Sektorantennen angesehen.
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(1) EIRP bedeutet äquivalente isotrope Strahlungsleistung (Equivalent Isotropic Radiated Power).
(2) Die allgemeinen technischen Bedingungen für feste und ortsungebundene Netze sind in den harmonisierten Normen EN 302 326-2

und EN 302 326-3 beschrieben, die auch Begriffsbestimmungen für Zentralstation und Endstelle enthalten. Der Begriff Zentralstation
entspricht dem Begriff Basisstation, der im Zusammenhang mit zellularen Mobilfunknetzen verwendet wird.



B. HÖCHSTWERTE FÜR AUSSERBLOCKAUSSENDUNGEN (FREQUENZBLOCK-ENTKOPPLUNGSMASKE FÜR
ZENTRALSTATIONEN)

Abbildung

Außerblockaussendungen der Zentralstation

Frequenzabstand Definition
(% der Größe des zugeteilten Frequenzblocks)

A 20 %

B 35 %

Anmerkung: Bei unterschiedlich großen Frequenzblöcken beziehen sich die unter „Definition“ angegebenen Prozentsätze auf den
kleineren der benachbarten Blöcke.

Tabelle

Tabellarische Beschreibung der Frequenzblock-Entkopplungsmaske für die Zentralstation

Frequenzabstand
Höchstwerte für die Sender-Ausgangsleistungsdichte der

Zentralstation
(dBm/MHz)

Innerhalb des Bands (innerhalb des zugeteilten Blocks) Siehe Tabellen 1 und 2

ΔF = 0 – 6

0<ΔF<A – 6 – 41· (ΔF/A)

A – 47

A<ΔF<B – 47 – 12· ((ΔF – A)/(B – A))

ΔF≥B – 59
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Anhang G.2 

 
Vereinbarung zur Frequenzkoordination von BWAS 

zwischen Österreich, Deutschland, Tschechien und Polen 
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Anhang G.3 

 
Vereinbarung zur Frequenzkoordination von Systemen für 

den drahtlosen Teilnehmeranschluss (FWA) zwischen 
Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz 
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Anhang G.4 

 
Vereinbarung zur Frequenzkoordination von FWA 

Systemen zwischen Österreich, Tschechien, Ungarn, 
Polen, Slowakei, Slowenien und Ukraine 
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